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 Veröffentlicht am 24.03.1998

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §11 Abs8;

Rechtssatz

Ob das Einverständnis hergestellt ist, ist eine Beweisfrage. Schweigen des Gutschriftsempfängers wird nicht

ausreichen, zumal Einverständnis nicht mit fehlendem Widerspruch gleichgesetzt werden kann.
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